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Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Johannes Rauch
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2022-0.791.477

Wien, 24.11.2022
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12543/)
des Abgeordneten Peter Wurm betreffend Zinslose CoV-Kreditstundung: Banken rufen
VfGH an wie folgt:

Fragen 1 bis 5:

e In welcher Form wurde nach Bekanntwerden des Problems durch Ihr Ressort bzw.
den VKl versucht, mit den Banken Kontakt aufzunehmen?

e Warum wurde den Banken bei der Regelung, ob wéhrend der Dauer des
Moratoriums die vertraglichen Zinsen verrechnet werden diirfen, Spielraum
gelassen?

e An welche Stelle kénnen sich Konsumenten, die zusdtzlich zu den Teuerungen und
Steuererh6hungen davon betroffen sind, wenden?

e Besteht aus konsumentenschutzrechtlicher Sicht hier weiterer Handlungsbedarf?

e War diese Reaktion der Institute abzusehen?

a. Wenn ja, warum hat man nicht friiher reagiert und versucht, vorbeugend diesen

Schritt zu verhindern?
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GemalR § 2 Abs. 1 des 2. COVID-19-JuBG waren Kredite von Verbraucher:innen und
Kleinstunternehmer:innen im Zeitraum vom 1.4.2020 bis 31.1.2021 gesetzlich gestundet,
wenn die Kreditnehmer:innen pandemiebedingte Einkommensverluste (Arbeitslosigkeit,
Kurzarbeit, BetriebsschlieBung, langere Erkrankung nach einer COVID-Infektion) hatten und
ihnen dadurch die Zahlung der laufenden Raten nicht zumutbar war. Nach Angaben der

Banken waren dadurch etwa 245.000 Kreditvertrage gesetzlich gestundet.

Gemall § 2 Abs. 6 2. COVID-19-JuBG hat sich durch das Kreditmoratorium, wenn fir die Zeit
nach dem 31.1.2021 vertraglich keine andere Zahlungserleichterung vereinbart wurde, die
Falligkeit der noch offenen Kreditraten um zehn Monate nach hinten verschoben, ohne dass
sich die Hohe der Raten andern durfte. Das setzt zwangsldufig voraus, dass fiir den

Stundungszeitraum keine Zinsen verrechnet werden.

Soweit mein Ressort das liberblicken kann, haben die meisten osterreichischen Banken aber
auch fur die Dauer der gesetzlichen Stundung Sollzinsen verrechnet und diese zusatzlichen
Zinsen auf die nach Ablauf der Stundung zu zahlenden Kreditraten verteilt, die sich dadurch
(teilweise wesentlich) erhoht haben. Mein Ressort hat daher den VKI damit beauftragt,
gegen die BAWAG PSK stellvertretend fiir die gesamte Branche mit einer Verbandsklage
vorzugehen. In seiner Entscheidung vom 22.12.2021, 3 Ob 189/21x, hat der OGH dieser
Verbandsklage stattgegeben und die Rechtsansicht des BMSGPK und des VKI vollinhaltlich
bestatigt. Aus der Begriindung der Entscheidung ergibt sich, dass der Wortlaut des Gesetzes
die Rechtsansicht der Banken nicht zuldsst und das Gesetz daher auch keinen Spielraum

offenlasst.

Seit der Veroffentlichung der OGH-Entscheidung haben bisher zwei Banken (die Santander
Consumer Bank und die bank99) eine Vereinbarung mit dem VKI abgeschlossen. Diese
beiden Banken haben sich verpflichtet, den betroffenen Kreditnehmer:innen die wahrend
der Dauer der gesetzlichen Stundung verrechneten Zinsen von sich aus riickwirkend wieder
gutzuschreiben und fiir die Zeit nach Ablauf des Moratoriums keine erhéhten Raten
vorzuschreiben. Mit der BAWAG PSK laufen derzeit noch Verhandlungen wegen des

Abschlusses einer solchen Vereinbarung.

Andere Banken waren bisher trotz Aufforderung noch nicht bereit, ihre Vorgangsweise zu
andern und mit dem VKI eine Vereinbarung abzuschlieRen. Sie vertreten den Standpunkt,
§2 Abs. 6 2. COVID-19-JuBG sei verfassungswidrig, und sind Antragsteller:innen im
Verfahren vor dem VfGH, dem sich insgesamt 403 6sterreichische Banken angeschlossen

haben.
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Am 27.9.2022 fand vor dem VfGH eine mindliche Verhandlung statt, mit einer
Entscheidung ist im Dezember 2022 zu rechnen. Vor dieser kdnnen weder der VKI noch die

betroffenen Verbraucher:innen weitere sinnvolle MaRnahmen ergreifen.

Mit freundlichen GriiRen

Johannes Rauch

3von3

Unterzeichner Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit 2022-12-02T08:34:42+01:00

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
MTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prufinformation

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-12-02T09: 05: 40+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-12-02T08:34:42+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-12-02T09:05:40+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




